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Rechtstipps von Bernhard Kraas

Radfahrer-Tipp Nr. 1 

Gem. § 27 StVO dürfen mehr als 15 Radfahrer einen geschlossenen Verband bilden. Dann dürfen sie zu zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren. Geschlossen ist ein Verband, wenn er für andere Verkehrsteilnehmer als solcher deutlich erkennbar ist. Der Führer des Verbandes hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften befolgt werden.

Der Fahrrad-Verband ist wie ein einziger Verkehrsteilnehmer zu behandeln, z. B. wie ein Lkw. Nach dem berechtigten Einfahren in eine Kreuzung oder Passieren einer Einmündung durch das erste Rad werden die übrigen verbandsangehörigen Radfahrer nicht dadurch wartepflichtig, dass nunmehr bevorrechtigte Verkehrsteilnehmer erscheinen. Allerdings dürfen die Verbandsteilnehmer nicht blind dem Vorausfahrenden folgen und auch nicht ihre Vorfahrt erzwingen. Selbst bei starkem Verkehr ist ein Auseinanderziehen in eine Einerreihe nicht nötig.

 

Eine Gruppe von mindestens 16 Radfahrern ist als Verband erkennbar, wenn alle Räder nahe beieinander fahren. Hinzu treten kann – muss aber nicht – einheitliche Kennzeichnung, z. B. einheitliche Kleidung.

Radfahrer-Tipp Nr. 2

 

Die lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern (Beleuchtung) ist in § 67 StVZO geregelt. Diese Vorschrift lautet:

 

§ 67 Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern

 

(1) Fahrräder müssen für den Betrieb des Scheinwerfers und der Schlussleuchte mit einer Lichtmaschine ausgerüstet sein, deren Nennleistung mindestens 3 W und deren Nennspannung 6 V beträgt (Fahrbeleuchtung). Für den Betrieb von Scheinwerfer und Schlussleuchte darf zusätzlich eine Batterie mit einer Nennspannung von 6 V verwendet werden (Batterie-Dauerbeleuchtung). Die beiden Betriebsarten dürfen sich gegenseitig nicht beeinflussen.
(2) An Fahrrädern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel. Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
(3) Fahrräder müssen mit einem nach vorn wirkenden Scheinwerfer für weißes Licht ausgerüstet sein. Der Lichtkegel muss mindestens so geneigt sein, dass seine Mitte in 5 m Entfernung vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegt wie bei seinem Austritt aus dem Scheinwerfer. Der Scheinwerfer muss am Fahrrad so angebracht sein, dass er sich nicht unbeabsichtigt verstellen kann. Fahrräder müssen mit mindestens einem nach vorn wirkenden weißen Rückstrahler ausgerüstet sein.
(4) Fahrräder müssen an der Rückseite mit
1.  einer Schlussleuchte für rotes Licht, deren niedrigster Punkt der leuchtenden Fläche sich nicht weniger als 250 mm über der Fahrbahn befindet,

2.  mindestens einem roten Rückstrahler, dessen höchster Punkt der leuchtenden Fläche sich nicht höher als 600 mm über der Fahrbahn befindet, und

3.  einem mit dem Buchstaben "Z" gekennzeichneten roten Großflächen-Rückstrahler

ausgerüstet sein. Die Schlussleuchte sowie einer der Rückstrahler dürfen in einem Gerät vereinigt sein. Beiwagen von Fahrrädern müssen mit einem Rückstrahler entsprechend Nummer 2 ausgerüstet sein.
(5) Fahrräder dürfen an der Rückseite mit einer zusätzlichen, auch im Stand wirkenden Schlussleuchte für rotes Licht ausgerüstet sein. Diese Schlussleuchte muss unabhängig von den übrigen Beleuchtungseinrichtungen einschaltbar sein.
(6) Fahrradpedale müssen mit nach vorn und nach hinten wirkenden gelben Rückstrahlern ausgerüstet sein; nach der Seite wirkende gelbe Rückstrahler an den Pedalen sind zulässig.
(7) Die Längsseiten müssen nach jeder Seite mit

1.   mindestens zwei um 180° versetzt angebrachten, nach der Seite wirkenden gelben Speichenrückstrahlern an den Speichen des Vorderrades und des Hinterrades oder

2.  ringförmig zusammenhängenden retroreflektierenden weißen Streifen an den Reifen oder in den Speichen des Vorderrades und des Hinterrades

kenntlich gemacht sein. Zusätzlich zu der Mindestausrüstung mit einer der Absicherungsarten dürfen Sicherungsmittel aus der anderen Absicherungsart angebracht sein. Werden mehr als zwei Speichenrückstrahler an einem Rad angebracht, so sind sie am Radumfang gleichmäßig zu verteilen.
(8) Zusätzliche nach der Seite wirkende gelbe rückstrahlende Mittel sind zulässig.
(9) Der Scheinwerfer und die Schlussleuchte nach Absatz 4 dürfen nur zusammen einschaltbar sein. Eine Schaltung, die selbsttätig bei geringer Geschwindigkeit von Lichtmaschinenbetrieb auf Batteriebetrieb umschaltet (Standbeleuchtung), ist zulässig; in diesem Fall darf auch die Schlussleuchte allein leuchten.
(10) In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten Glühlampen verwendet werden.
(11) Für Rennräder, deren Gewicht nicht mehr als 11 kg beträgt, gilt abweichend folgendes:
1.  für den Betrieb von Scheinwerfer und Schlussleuchte brauchen anstelle der Lichtmaschine nur eine oder mehrere Batterien entsprechend Absatz 1 Satz 2 mitgeführt werden;

2.  der Scheinwerfer und die vorgeschriebene Schlussleuchte brauchen nicht fest am Fahrrad angebracht zu sein; sie sind jedoch mitzuführen und unter den in § 17 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beschriebenen Verhältnissen vorschrifts-mäßig am Fahrrad anzubringen und zu benutzen;

3.  Scheinwerfer und Schlussleuchte brauchen nicht zusammen einschaltbar zu sein;

4.  anstelle des Scheinwerfers nach Absatz 1 darf auch ein Scheinwerfer niedrigerer Nennspannung als 6 V und anstelle der Schlussleuchte nach Absatz 4 Nr. 1 darf auch eine Schlussleuchte nach Absatz 5 mitgeführt werden.
(12) Rennräder sind für die Dauer der Teilnahme an Rennen von den Vorschriften der Absätze 1 bis 11 befreit.

 

Diese Vorschrift ist antiquiert, da sie unnötig enge Grenzen setzt; sie ist jedoch gleichwohl als geltendes Recht zu beachten. Wer tagsüber mit defekter Beleuchtung (oder gar mit fehlender Beleuchtung) erwischt wird, kann sich nicht damit herausreden, er werde die Fahrt vor Einbruch der Dunkelheit beenden. Außer bei Rennrädern unter 11 kg ist eine dynamobetriebene Lichtanlage vorgeschrieben. Für Rennräder unter 11 kg genügt das Mitführen von Klemmleuchten mit Batterien; bei Dunkelheit sind diese der Vorschrift entsprechend vorne und hinten anzubringen. Während der Teilnahme an Rennen sind Rennräder unabhängig von ihrem Gewicht von allen Beleuchtungsvorschriften befreit.

 

Wenn es bei unseren Samstagsausfahrten wegen der Beleuchtung zu Problemen mit der Polizei kommen sollte, müssten wir behaupten, dass es sich um ein Rennen handelt, was oft auch tatsächlich der Fall ist.

Radfahrer-Tipp Nr. 3 (speziell für MTB-Fahrer)

 

In der Versammlung vom 16.04.09 wurde eine so genannte „2-Meter-Regelung“ diskutiert. In meiner juristischen Spezialliteratur zum Radfahrerrecht habe ich diesbezüglich keine konkreten Hinweise gefunden. Wenn mir jemand einen konkreten Tipp hierzu gibt, will ich gerne weiter suchen.

 

Deshalb ganz allgemein zum Radfahren im Wald: In § 14 Bundeswaldgesetz wird ausdrücklich formuliert, dass das Radfahren im Wald auf Wegen und Straßen zulässig ist; allerdings nur dort und stets auf eigene Gefahr.

 

Eine ähnliche Vorschrift findet sich auch in § 56 Bundesnaturschutzgesetz.

 

Im Wald gelten – anders als auf öffentlichen Verkehrsflächen – eingeschränkte Verkehrssicherungspflichten. Wegeschäden im Wald sind eher hinzunehmen als auf öffentlichen Straßen. Selbst auf unbeschilderten Feldwegen ist die Verkehrs-sicherungspflicht erheblich geringer als auf sonstigen Gemeindestraßen. Grundsätzlich sollten wir davon ausgehen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Gefahren, die von Bäumen an stark frequentierten Wegen ausgehen, können jedoch durchaus eine Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers verlangen. 

 

Sollte ein Mitglied unserer Radsportabteilung bei der Ausübung des Radsports einen Schaden erleiden: Bitte sofort sowohl bei mir als auch bei dem Sozialwart des TUS, Helmut Hesse, Zur Hünenburg 69 (02937/418) oder bei der Geschäftsstelle des TUS in der Oase melden.

 

Im übrigen gilt selbstverständlich auch im Wald das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.
Radfahrer-Tipp Nr. 4

Vor wenigen Wochen sind auf der Oeventroper Straße ebenso wie in anderen Ortsteilen Schutzstreifen für Radfahrer entlang der Hauptverkehrsstraßen angebracht worden. Auch hier gilt das Rechtsfahrgebot, so dass sich Radfahrer in diesem Bereich bewegen müssen. Die Linie kann auch zum Überholen überfahren werden. Nebeneinander fahren ist hier nicht erlaubt. Kraftfahrzeuge dürfen die Markierungen nur im Notfall unter Berücksichtigung des Radverkehrs überfahren. Parken ist auf den Schutzstreifen nicht erlaubt.

Radfahrer-Tipp Nr. 5

Durch aktuelles Urteil vom 12.07.11 hat das OLG Düsseldorf in dem Verfahren I-1 U 242/10 die Klage eines Rennradfahrers rechtskräftig abgewiesen, der beim Überholmanöver mit einem Inline-Skater kollidierte und sich bei dem Sturz erheblich verletzt hat.

 

Das OLG Düsseldorf vertritt den Standpunkt, dass ein Skater rechtlich als Fußgänger zu behandeln ist und dass für Fußgänger das Rechtsfahrgebot nicht gilt. Die Schuld liege allein am Radfahrer, der frühzeitig habe klingeln und nur mit ausreichendem Seitenabstand habe überholen dürfen. Wenn der Skater nicht reagiere, habe er somit langsamer und bremsbereit fahren müssen.

 

Also: Vorsicht beim Überholen von Skatern und Fußgängern!

Radfahrer-Tipp Nr. 6

Immer dort, wo das Zeichen 237 (Radweg) oder 240, 241 (Geh- und Radweg) aufgestellt ist, muss der Weg auch benutzt werden. Das OLG Naumburg hat jedoch durch Urteil vom 08.12.11 entschieden, dass unbenutzbare Radwege (z. B. tiefer Schnee, Eis, Löcher) nicht benutzt werden müssen. Falls dies der Fall ist oder in Fahrtrichtung kein Radweg oder Seitenstreifen vorhanden ist, dann hat der Radfahrer auf der Fahrbahn möglichst weit rechts zu fahren und nicht auf dem Radweg oder Seitenstreifen der anderen Fahrbahnseite. 

 

Auch wenn Radwege zu stark verschmutzt sind oder dass der Belag durch Wurzelaufbrüche Schäden am Rad verursachen könnte, insbesondere aber dann, wenn Fahrzeuge auf dem Radweg parken, muss dieser nicht benutzt werden. Insbesondere im Winter kommt es häufig vor, dass die Straße frei ist, auf dem Radweg aber Schnee- und Eisreste lagern. 

 

Links verlaufende Radwege ohne die vorbezeichneten Zeichen dürfen ohnehin nicht benutzt werden. 
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